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Text 

12. Teil 

Behörden 

Behördenzuständigkeit in sonstigen Angelegenheiten, die durch unmittelbar anwendbares 
Bundesrecht geregelt werden 

§ 89. (1) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, ist Behörde im Sinne der unmittelbar 
anwendbaren bundesrechtlichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Regulierungsbehörde. 

(2) Verwaltungsstrafen gemäß § 99 bis § 102 sind von der gemäß § 26 VStG zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verhängen. Die Regulierungsbehörde hat in diesen Verfahren 
Parteistellung. Sie ist berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Einhaltung 
von der von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren 
geltend zu machen und Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zu erheben. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann Verpflichtete, die Pflichten nach diesem Bundesgesetz verletzen, 
darauf hinweisen und ihnen auftragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten 
angemessenen Frist herzustellen, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass auch ohne Straferkenntnis 
ein rechtskonformes Verhalten erfolgen wird. Dabei hat sie auf die mit einer solchen Aufforderung 
verbundenen Rechtsfolgen hinzuweisen. 
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(4) Verpflichtete sind nicht zu bestrafen, wenn sie den gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von der 
Regulierungsbehörde gesetzten Frist herstellen. 

(5) Geldbußen gemäß § 104 bis § 107 sind vom Kartellgericht zu verhängen. 

Anmerkung 

Fassung zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 174/2013 
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